
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschuss  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenräger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: On
	OR Störmthal: On
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	Datum der Vorlage: 07.07.2023
	Beschlussvorlage: Der in Anlage 1 vorliegende Entwurf des Erschließungsvertrages in der Fassung vom 07.07.2023 (bzw. ggf. als fortgeschriebene Tischvorlage am 17.07.2023) ist inhaltlich endabgestimmt und nur noch geringfügig anzupassen.Die vorliegende Beschlussvorlage soll den Bürgermeister bevollmächtigen, den Erschließungsvertrag endzuverhandeln. Der endgültige Erschließungsvertrag wird voraussichtlich Ende Juli/Anfang August 2023 notariell beurkundet werden.Die notarielle Beurkundung stellt wiederum die unabdingbare Voraussetzung dafür dar, dass die Satzung des Bebauungsplanes "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" rechtskräftig wird und somit Baurecht vorliegt.Der TA wurde in seiner Sitzung vom 26.06.2023 über die wesentliche Eckpunkte des Erschließungvertrages informiert und hatte hierzu keine Anmerkungen oder Einwände geäußert. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: AB 76-12-I-08; Billigung+Offenl. VE GR-2020-51; Abwägung VE GR-2021-52
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 17.07.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-31
	Beschlusstext: 1.  die Bevollmächtigung des Bürgermeisters, den vorliegenden, inhaltlich endabgestimmten Entwurf des  Erschließungsvertrages in der Fassung vom 07.07.2023 (Anlage 1 bzw. ggf. Tischvorlage vom 17.07.2023) endzuverhandeln.2.  den gemäß Punkt 1 endverhandelten Vertrag zum nächstmöglichen Termin notariell zu beurkunden und damit die zwingende Voraussetzung für die Ausfertigung der Satzung durch den Bürgermeister und deren Bekanntmachung zur Erlangung der Rechtskraft des Bebauungsplanes "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" zu schaffen sowie diese beim Landratsamt Landkreis Leipzig anzuzeigen.
	Herr/Frau: [Herr Wiederanders]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Erschließungsvertrag zum BPL"Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal"in der dem Gemeinderat vorliegenden Fassung vorbehaltlich geringfügiger Anpassungen
	Verfasser: [Bauamt]
	Sachkonto: 44310050
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: (Refinanzierung durch Investor)
	Bürgermeister: On
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Weitere Beteiligte, Planungsbüros etc: GIS GbR, seecon Ingenieure GmbH
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 51110100;51001 


